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Spezielle Bauvdrschriften für GB Nr0 35~n Baim

(Genereller Strassen.~und Bauiinie~plan 1 : 2000 vom 3l~ 5~1969)

Für GB Baim Nr0 35 gelten folgende spezielle Bauvorschriften:

10 Schut~zone

Zone_IFas~sberejch (im ge~ereilen Strassen~ und Bauiinien~
plan ~ umrandet und schraffiert)

Fol~end.e Bediagung~ sind einzuhalten:
a)~ absolutes Baurerbot

b) Verbot der Durchleitung von Kanalisat.ionsleitungen
c) Verbot jegliche~‘ Schürfung des Bcdens (der frühere Steinbruch~

betrieb im F si~ngsareal ist wahrscheinlich Ursache der
dauernden bakteriologi schen Verunreinigung dex~ Quellen)

d)~ absolutes Düng~rerbot mit Jauche und Mist (Kunstdünger darf

verwendet w~rden~

~;~n generellen Strassen.=, und Bau-
- ].inienpla~ blau umrandet und

schrafhert~F~

Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

a) Düngverbot mit Jauch€, und Mist (Kunstdünger hat hygienisch
keine Nachteile)

b) Der Dichtigkeit der Kanalisationeleitungen ist besondere

Aufmerksamkeit zu schenken0 Sie müssen auf Dichtigkeit
geprüft werden0

~ (im generellen Strassen~ und Bau~
linienplan £rün umrandet)

Sie umfasst das Wassersammelgebiet, der Quellen innerhalb des
Wie elandes und späteren Baugehietes0



Folgende Bedingungen sind einzuhalten~

a) Im ganzen grilnumrandeten Areal geltien die Vorschriften für
Zone A der eidg0‘technjsche~ Tankvorschrjften vo~ 27~l2,6~~

Oeltarjks dürfen nur innerhalb der Gebäude in dichten Beton~
wannen angelegt werden0

b Kanaiisationsiejtungen sind auf Dichtigkeit zu prüfen~

~rBebauun

Es dürfen nur ein~=~ und zweigeschossige Wohnhäuser erstellt
werden~ Dachausbauten nach Normalbaureglement sind gestattet0
Die Ausnützungszjffer darf O»3 nicht überschreiten, Doppel~

wohnhäuser sind gestattet» nicht aber Reihenhäuser,

Die Dächer müssen mit Giebel~ oder ~aln~dächern ausgeführt wer~
den und sind mit Ziegeln oder dunklem Eternit einzudecken, Das
zu verwende dc Material darf das Landschaftsbild nicht be.~

einträchtigen0 Die Hauptgieheirjchtung muss ungefähr parallel
dem Jurahang verlaufen, flachdächer sind» mit Ausnahme über~
deckter Garagen~ nicht ge~tattet~

4~ Fassada~
Der Farbgebung der Fassaden ist alle Aufmerksamkeit zu schenken;
es sind nur gebrochene Töne zu verwenden~,

~. Erschliessung

Die Gemeinde beteiligt sich nicht an den Kosten für die Er
schliessungsarbeiten (Itanalisation, Wasser, Abwasser, Elek
trisch, Strassenbau). Die Strasse auf GB. Nr. 35 ist eine
Privatetrasse. Diese ist auf eine Breite von 5.5o m auszu
bauen.



6~ ~umung.

Die Schneer~umung Uhernimmt die Gemeinde im Rahmen der ordent=
lichen Fahrten mit dem Schneepflug0

70~

Soweit sie mit den obigen Vorschriften nicht in Widerspruch
stehen ~ gelten die Bestimmungen des Gemeindebaureglementes0

k~4~ ~%ø~b~4~

~

Solothurn, den ~ 19~o

Der Staatsschr&b~r:

~. oR~~


